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1. Satzung zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl des Rates der Stadt Emmerich 

am Rhein zu wählenden Vertreter/innen vom 21.02.2018                                       
  

 
 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666 ff), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW.S.966), in Verbindung mit § 3 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV.NRW.S.454), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 06.12.2016 (GV.NRW.S.1052), hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
in seiner Sitzung am 20.02.2018 folgende Satzung zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl 
des Stadtrates zu wählenden Vertreter/innen beschlossen: 
 
 

§1 
Zahl der zu wählenden Vertreter 

 
Die Zahl der gemäß § 3 Abs. 2 KWahlG in den Rat der Stadt Emmerich am Rhein zu 
wählenden Vertreter/innen wird um 8 auf 36 Vertreter/innen –davon die Hälfte in 
Wahlbezirken- verringert. 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Die Satzung zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl des Rates der Stadt Emmerich am 
Rhein zu wählenden Vertreter/innen vom 21.02.2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist  nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht   
    worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Emmerich am Rhein, den 21.02.2018 
 
 
Peter Hinze 
Bürgermeister 

 

 

 

 
2. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 

Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Benthe Baltjes              
 

 

Der Bußgeldbescheid vom 22.03.2017  Aktenzeichen:  092048683 

 

An 

Herrn 

Benthe Baltjes 

geb. am 09.03.1991 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Winston 1 

6922 AA Duiven 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 
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Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  23.01.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

3. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Marcel-Petru Boros             

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 12.09.2016  Aktenzeichen:  091491524 

 

An 

Herrn 

Marcel-Petru Boros 

geb. am 11.03.1969 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Com. Berzivia Jud. Sat. Berzovia Nr. 57 

327250 Caras-Severin 

Rumänien 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 
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Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  24.01.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 

 

 

 

4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Manuel Claasssen               

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 03.04.2017  Aktenzeichen:  092054993 

 

An 

Herrn 

Manuel Claasssen  

geb. am 17.03.1980 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Cedric Mardonstraat 5 

7035 BA Kilder 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  23.01.2018 

Im Auftrag 

 

gez. Schlitt 

Leiterin Fachbereich 6 

 


